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Sitzung des Fachbereichsrates gemäß § 87 HochSchG - zweite Einladung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
hiermit darf ich Sie zur konstituierenden Sitzung des Fachbereichsrates am  
 

Mittwoch, 9. Februar 2011, ab ca. 16 Uhr*, F 119  
 

recht herzlich einladen. 
 
 
* Die Sitzung beginnt im Anschluss an die letzte FBR-Sitzung des noch amtierenden    
Fachbereichsrates.  
 
 
 
Tagesordnung 
 
TOP 1  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 2  Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

TOP 3  Bericht des Dekans 

TOP 4  Bildung eines Wahlvorstandes 

TOP 5  Wahl eines Dekans / einer Dekanin 

TOP 6  Wahl eines Prodekans / Wahl einer Prodekanin 

TOP 7 

TOP 7.1 

 
TOP 7.2 

BA/MA 

Stand der Re-Akkreditierungsvorbereitungen (u. a. Entwürfe der 
Studienverlaufspläne 

Hinweis aus dem HPA hinsichtlich der Notwendigkeit der Ausweisung der Wahl-
Pflichtmodule (einschließlich Prüfungsmodalitäten) in den Fachprüfungsordnungen 

TOP 8 Informationen aus der Haushalts- und Planungskommission des FB VI und  
Beschlussfassung bzgl. einer Abschlagszahlung an die Fachkostenstellen 

TOP 9  

 
 
TOP 9.1 
TOP 9.2 

Anträge auf Erteilung der Prüfungsberechtigung und Betreuung von Bachelor- und 
Masterarbeiten in den Lehramtsstudiengängen BEd / MEd Geolographie und 
Biologie 

- aus dem Fach Fernerkundung 

- aus dem Fach Ökotoxikologie/Toxikologie 

TOP 10 Sonstiges 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 11 Antrag auf Gewährung eines Forschungsfreisemester im SoSe 2011 aus dem Fach 

Kultur- und Regionalgeographie 

TOP 12 

TOP 12.1 

TOP 12.2 

Promotionsverfahren 

Eröffnung eines Promotionsverfahrens im Fach Freizeit- und Tourismusgeographie 

Eröffnung eines Promotionsverfahrens im Fach Fernerkundung 

TOP 13 Beratung des Antrags aus den Fächern Physische Geographie und Kultur- und 
Regionalgeographie über die Verwendung der Wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle 
(Stellen-Nr. 295) 

TOP 14 Antrag auf Umwandlung einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle (50%) in eine 
Stelle "Lehrkraft für besondere Aufgaben auf Dauer aus dem Fach 
Umweltmeteorologie 

TOP 15 Sonstiges 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
 
Univ.-Prof. Dr. Ingo Eberle 
Dekan 
 
 
Hinweis zur Wahl der Dekaninnen / Dekane und der Prodekaninnen / Prodekane anlässlich der 
konstituierenden Sitzung der Fachbereichsräte im Februar 2011:  

"Die Dekanin/der Dekan und die Prodekanin / der Prodekan werden nach § 88 Abs. 1 HochSchG 
vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der ihm angehörenden Professorinnen und Professoren für 
die Dauer von drei Jahren gewählt.  

Ist nach Feststellung des Wahlvorstandes dieser Sitzung des Fachbereichsrates nicht die Mehrheit 
der Mitglieder erschienen, findet die Wahl der Dekanin/des Dekans und der Prodekanin / des 
Prodekans nicht statt. Es wird eine zweite Sitzung einberufen. In der zweiten Sitzung ist die Zahl 
der erschienenen Wahlberechtigten ohne Bedeutung." 
 


